
 

 

          

Kleingärtnerverein Weißenhorn e. V. 
 

 
Info für unsere Gartenpächter 

  
Nach wie vor ist Punkt 4 unserer Gartenordnung gültig – auch Winter und im Frühjahr. Wenn Sie etwas zu 
transportieren haben, sammeln Sie es in Ihrem Garten und fahren Sie es auf einmal weg. 
 
4. Kfz-Nutzung 
 

a) Das Befahren der Anlagen mit Kraftfahrzeugen ist nur zum Be- und Entladen von schweren 
Lasten gestattet. Das Parken in der Anlage ist nur mit Sondergenehmigung erlaubt.  

 
 Parken Sie bitte Ihr Auto auf dem Park + Ride Parkplatz am Bahnhof.                                                         
 
Sagen Sie das auch Ihren Besuchern. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Bei unseren Gartenbegehungen werden wir auf die kleingärtnerische Nutzung achten. Mindestens 1/3 des 
Gartens muss mit Obst und Gemüse bepflanzt sein.  
 
Ebenso überprüfen wir die Einhaltung der Gartenordnung in folgendem Punkt. 

 
2. Bauliche Anlagen 

a) Die Gartenhäuser dürfen nur in einfacher Ausführung errichtet werden. Das Erstellen von 
gemauerten und betonierten bzw. mit Betonfertigteilen gefertigten Gartenhäusern sowie übergroßen 
Kunststoffschwimmbecken ist nicht gestattet. Als Toilette kann im Gartenhaus ein Trockenklosett 
aufgestellt werden. Spültoiletten oder ähnliches sind nicht erlaubt. Der umbaute Raum der 
Gartenhäuser darf  6 m x 3 m x   2,5 m (also 45 cbm) bzw. die Grundfläche einschließlich 
überdachten Freisitzes darf 24 qm nicht überschreiten. Eine Häufung von einzelnen Hütten innerhalb 
des Gartens ist nicht gestattet.  
 

Beachten Sie bitte, dass bei der Aufgabe des Gartens nur die genehmigten 45 cbm für die Gartenlaube  bei 
der Ablöse berücksichtigt werden. 
 
Weitere Bestimmungen und Regeln entnehmen Sie bitte unserer Gartenordnung! 
 

 
Die Pächter an der Ostroth (große Roth) sollten beim Mähen außerhalb ihres Garten darauf achten, dass 
entlang des Ufers eine einheitliche Linie eingehalten wird. Von Anpflanzungen bitten wir abzusehen. Rasen- 
und Strauchschnitt ablagern ist nicht erlaubt. 
Die Pächter entlang des Zufahrtsweges möchten wir bitten, den Streifen  oben an der Böschung ebenfalls 
zu mähen (2 Rasenmäherbreiten.) 
 

 
Hinweisen möchten wir auf unsere Homepage: www.kleingaertnerverein-weissenhorn.de. Hier finden Sie 
Termine, Formulare, Neuigkeiten. 
 
An der  Pinnwand an den Verkaufsständen auf der Vereinswiese können Sie Mitteilungen aushängen wenn 
Sie etwas zu verschenken oder zu tauschen haben.  
 

 
Wenn sich Ihre Adresse ändert, bitten wir um Mitteilung. Ebenso Ihre Bankverbindung. Es verursacht immer 
Kosten die neuen Daten zu ermitteln. 
 

 
 
 



 
 

Unsere Bürostunden: 
 

Jeden letzten Sonntag im Monat 
 

Von November bis April keine Bürostunden! 
 

Telefonische Auskünfte: 07309 6126 Stapf Roland 
                                        07309 3398 Strikinac Heidi 

   
 

Bitte beachten Sie auch unsere Aushänge in den Schaukästen. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Öffnungszeiten (nur bei trockenem Wetter) 
 
Für unsere Kleingartenanlagen Kolonie Exerzierwiese und Weißenhorner Kolonie 

 
Von April bis Ende Oktober des Jahres 

 
Freitag von 14.30 Uhr – 18.30 Uhr 

Samstag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr. 
 

 
An diesen Terminen werden die Absperrpfosten umgelegt und die Schranke geöffnet. 
Um Staus zu vermeiden, bitten wir die Kleingärtner ihre Autos zügig zu beladen, und die Wege wieder frei 
zu machen. 
 
Außerhalb dieser Zeiten gilt – Anmeldung 2 Tage vorher bei Herbert Jehle 07309 5856. 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Kleingärtner-Verein e.V. 
Die Vorstandschaft 

 
 


